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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Anti-Doping-Bundesgesetz 2007, das Arzneimittel- 

gesetz und das Rezeptpflichtgesetz geändert werden   
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Österreichische Ärztekammer nimmt Bezug auf den o.a. Gesetzesentwurf und übermittelt in 
der Anlage die uns vorliegende Stellungnahme der Ärztekammer für Steiermark, welche wir aus 
gesundheitspolitischer und medizinischer Sicht vollinhaltlich unterstützen, wenngleich sich die 
Stellungnahme nicht nur auf die derzeit in Begutachtung befindlichen Änderungen bezieht, 
sondern weitergehende Vorschläge zur Klarstellung bzw. notwendige Änderungen bereits 
bestehender Bestimmungen  unterbreitet.  
 
Die Österreichische Ärztekammer nimmt ergänzend zu diesen Ausführungen wie folgt Stellung: 

 
Zu § 1 Abs. 2 Z 1.  
Aus den EB  ist zu entnehmen, dass derzeit in der Anti-Doping-Konvention des Europarates und 
im UNESCO-Übereinkommen unterschiedliche Verbotslisten für verbindlich erklärt sind. Beide 
wurden im Bundesgesetzblatt (BGBl. Nr. 451/1991 - in den EB angegeben - idF BGBl. III Nr. 
12/2007, nunmehr schon III 45/2008) sowie (BGBl. III 108/2007) kundgemacht.  
Mit der im Entwurf vorgesehenen Bestimmung soll, da das UNESCO-Übereinkommen weltweite 
Gültigkeit hat, letztere für maßgeblich bestimmt werden. Es ist anzumerken, dass die parallele 
Veröffentlichung von unterschiedlichen Verbotslisten nicht zur Rechtssicherheit beiträgt, auch 
wenn nunmehr im § 1 Abs. 2 Z 1 die Anlage 1 des UNESCO-Übereinkommens als verbindlich 
erklärt wird.  Weiters ist zu überdenken, ob der statische Verweis auf BGBl. III Nr. 108/2007 
rechtstechnisch sinnvoll ist.   
 
Die Österreichische Ärztekammer hält dazu fest, dass im Sinne der Rechtssicherheit 
unzweifelhaft normiert werden muss, welche verbotene Wirkstoffe, ihre Metaboliten oder Marker 
zu welchem Zeitpunkt bzw. bei welchen Sportarten verboten sind. Eine Differenzierung bzw. 
nähere Bestimmung ist Aufgabe des Gesetzgebers und fällt nicht in die medizinische Kompetenz 
der ÄrztInnen.  

13/SN-184/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 12

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

 
Zu § 4  
 
§ 4 Abs. 2 Z 11:  
§ 4 Abs. 2 regelt die Information und Aufklärung der am Sport interessierten Öffentlichkeit und 
Akteure. Bei den bisher normierten Tatbeständen handelt es sich um allgemeine Informationen 
bzw. generelle medizinische und andere Sachinformationen oder rechtliche Aspekte, etc. 
Aufgenommen werden nunmehr jedoch Auskünfte über personenbezogene Daten, nämlich 
Information über gesperrte Sportler. Diese bedürfen jedoch unserer Ansicht nach eines 
detaillierteren Procederes bzw. näherer Bestimmungen, dh., wer über diese Informationen 
verfügen darf, welche Informationen zu geben sind (Gesundheitsdaten, etc.), auf welche Art und 
Weise die Information erfolgt, wie lange die Information abzurufen ist, etc. Es erscheint aus 
Rechtsschutzgründen sinnvoll Näheres darüber in einer VO zu regeln.   
 
Zu § 4 Abs. 4 – Einrichtung von Kommissionen 
 
Mit diesem Gesetzesentwurf sollen verschiedene Kommissionen eingerichtet werden. Es ist 
festzuhalten, dass bei der im § 4 Abs. 4 Z 5 die Bezeichnung „Experte der Sportmedizin“ im 
Sinne der Klarheit durch „Arzt/Ärztin mit sportmedizinischer Erfahrung“ zu ersetzen ist.  
 
§ 4 Abs. 2 Z 6 normiert, dass betreffend Auswahl der Sportler, der Wettkämpfe, Meisterschaften, 
Kadertrainings und -lehrgänge, bei denen konkret Dopingkontrollen vorgenommen werden,  
lediglich drei, maximal fünf fachlich geeignete Personen vorzusehen sind. Diese Personen sind 
unserer Ansicht nach näher zu spezifizieren, jedenfalls ist zu normieren, dass diese Kommission 
ua aus einem/einer entsprechend ausgebildeten Arzt oder Ärztin besteht, da auch hier das 
Einbringen von medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen essentiell ist.  
Da die Bestellungsdauer dieser Kommission von einem Jahr nunmehr im § 4 Abs. 4 geregelt 
wird,  kann sie im § 9 Abs. 9 entfallen, dies betrifft auch die Stimmrechte. 
 
 
Zu § 22 Gerichtliche Strafbestimmung 
 
Die Regelung dieser Verbotstatbestände erfolgt, wie in den EB des gegenständlichen Entwurfes 
ausgeführt -  nicht mehr im AMG, sondern im Anti-Doping-Gesetz, um alle Strafbestimmungen 
gegen Doping im Anti-Doping-Gesetz zu konzentrieren. Neben dem Substanzmissbrauch soll 
nun auch Blutdoping ausdrücklich erfasst werden. Es wurden die gerichtlichen 
Strafbestimmungen übernommen, präzisiert und der Strafrahmen verschärft. Konsequenterweise 
entfällt dadurch der § 5 a AMG. Warum die §§ 68a ff AMG – Verfahrensbestimmungen zu § 22 
Anti-Doping-Gesetz – nicht auch im Anti-Doping-Gesetz geregelt werden, ist nicht 
nachvollziehbar.   
 
Generell ist auszuführen, dass die Mitnahme von Arzneimittel, Medizinprodukten, etc. zu 
Sportveranstaltungen dem Arzt/der Ärztin ohne ihn/sie zu kriminalisieren, möglich sein muss. Der 
Arzt/die Ärztin hat gemäß seinen/ihren Pflichten nach dem Ärztegesetz 1998 eine Behandlung 
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lege artis durchzuführen, die nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und Erfahrung sowie 
unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften zu erfolgen hat. Er/sie hat daher alle für diese 
Behandlung notwendigen Behandlungsinstrumente mitzunehmen, anderenfalls er/sie auch 
haftungsrechtlich sowie verwaltungsstrafrechtlich oder aber auch disziplinär belangt werden 
könnte. Es ist daher im Zweifelsfalle zu vermuten, dass die Mitnahme von Arzneimittel, 
Medizinprodukte, etc. aus medizinischen Gründen erfolgte. Ebenso darf es auch für Sportler und 
Sportlerinnen in Hinkunft nicht ausgeschlossen sein, dass sie durch Eigenblutvorsorge für 
künftige medizinische Notfälle gerüstet sind.  
 
Im Zusammenhang mit der Dopingprävention kommt der Information eine wichtige Aufgabe zu. 
Diese muss inhaltlich richtig und verständlich sein. Dabei sind die Sportler/Sportlerinnen sowie 
ihre Betreuer, etc. auch über die gesundheitlichen Gefahren von Doping zu informieren. Bei der 
medizinisch-wissenschftlichen Information kommt den Ärzten und Ärztinnen eine wichtige Rolle 
zu. Deshalb fordert die Österreichische Ärztekammer, dass für eine qualitätsgesicherte 
Information mehr Ärzte und Ärztinnen eingesetzt werden. Insbesondere soll: 
  

• jeder in der BSO vertretene Verband  einen Verbandsarzt haben, der eine sportärztliche 
Qualifikation hat, der der BSO namhaft zu machen ist   

 
• jeder Verband ein Anti-Doping-Referat haben, dem der Verbandsarzt vorsteht. 

 
Aufgaben des Verbandesarztes: - Beratung des Verbandes, der Vereine, der 
Leistungssportler in Anti-Doping-Angelegenheiten, Überwachung der Einhaltung der Anti-
Doping-Vorschriften im Verband, Information bei Anti-Doping-Vorfällen, Organisation der 
Anti-Doping-Maßnahmen im Verband 

 
 
Die Österreichische Ärztekammer ersucht um Berücksichtigung ihrer Vorschläge und verbleibt 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Karlheinz Kux eh. 
Kammeramtsdirektor 
i.A. für den Präsidenten 
 
 
 
Anlage 
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